
Der Kreisausschuss empfiehlt dem Kreistag, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

1. Der als Anhang 1 beigefügten öffentlich-rechtlichen Vereinbarung des Rhein-Sieg-
Kreises mit der Stadt Siegburg über die Durchführung der Beihilfebearbeitung zum 
01.07.2017 wird zugestimmt. 

2. Der als Anhang 2 beigefügten öffentlich-rechtlichen Vereinbarung des Rhein-Sieg-
Kreises mit den Stadtbetrieben Siegburg AÖR über die Durchführung der 
Beihilfebearbeitung zum 01.07.2017 wird zugestimmt. 

3. Der als Anhang 3 beigefügten öffentlich-rechtlichen Vereinbarung des Rhein-Sieg-
Kreises mit dem Volkshochschulzweckverband über die Durchführung der 
Beihilfebearbeitung zum 01.07.2017 wird zugestimmt. 

 
 


